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Vorwort zur 1. Auflage

Das Umwandlungsgesetz ist mit verschiedenen Änderungen und Ergänzungen 
seit nahezu 30 Jahren in Kraft. In dieser Zeit sind zahlreiche Kommentare und 
Handbücher erschienen, die sich fundiert mit den komplexen Rechtsfragen der 
Umwandlung von Unternehmen auseinandersetzen. Die meisten dieser Werke 
sind dazu gedacht, der Praxis eine Hilfestellung bei der Lösung umwandlungs-
rechtlicher Probleme zu geben. Dies wird besonders deutlich bei den Hand-
büchern mit Formulierungsvorschlägen und Musterfalllösungen. Die größeren 
Kommentare verfolgen darüber hinaus das Ziel, das Umwandlungsrecht syste-
matisch und mit wissenschaftlicher Tiefe zu erläutern und dabei offene Rechts-
fragen zu klären und Regelungslücken zu schließen.

Das vorliegende Werk hat, wie sich schon aus seinem Titel ergibt, eine ganz 
andere Zielsetzung. Es handelt sich um ein Lehrbuch zum Umwandlungsrecht 
und zwar das bislang erste dieser Gattung. Dass es einen erheblichen Bedarf für 
ein solches Lehrbuch gibt, ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. 
An vielen Universitäten und Hochschulen gehört das Umwandlungsrecht seit 
längerem zum Schwerpunktbereich Wirtschaftsrecht und wird dort im Rah-
men des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts als Vorlesung angeboten oder 
in Seminaren zu Mergers & Acquisitions bearbeitet. Daneben gibt es zahlrei-
che außeruniversitäre Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen das 
Umwandlungsrecht ebenfalls im Mittelpunkt steht. Bei allen diesen Veranstal-
tungen fehlt bislang ein Werk, dass sich als eine qualifizierte Einführung in die 
Materie versteht.

Die Einbeziehung des Umwandlungsrechts in die juristischen Lehrpro-
gramme zum Wirtschaftsrecht ist sehr zu begrüßen. Das Umwandlungsrecht ist 
zwar aufgrund der Bausteintechnik des Gesetzes und der vielen Umwandlungs-
möglichkeiten ein durchaus anspruchsvolles Rechtsgebiet. Es ist für die Ausbil-
dung im Gesellschaftsrecht aber besonders wichtig, weil es sich mit nahezu allen 
Rechtsformen des Gesellschaftsrechts befasst und dabei deren Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten – etwa im Rahmen eines Formwechsels – deutlich werden 
lässt. Das Umwandlungsrecht hat insofern nicht nur große rechtspraktische Be-
deutung. Es ist auch als Lehrstoff gut geeignet, weil es die verschiedenen Rechts-
formen nicht als voneinander abgegrenzte Bereiche, sondern als Teil eines um-
fassenden Unternehmensrechts behandelt.

Als Lehrbuch verfolgt das vorliegende Werk ein diesen Bedürfnissen ange-
passtes Ziel. Das Umwandlungsrecht und ergänzend das Umwandlungssteu-
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errecht werden in den jeweiligen Grundzügen dargestellt und erläutert. Dabei 
geht es vor allem darum, die Strukturelemente der verschiedenen Umstrukturie-
rungen – Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel – und 
ihre Verzahnung mit dem allgemeinen Gesellschaftsrecht verständlich zu ma-
chen. Ergänzend werden in einem eigenen Kapitel die besonderen Rechtsschutz-
verfahren im Zusammenhang mit Umwandlungsvorgängen, insbesondere das 
Freigabeverfahren und das Spruchverfahren, dargestellt. In all diesen Kapiteln 
geht es weniger um strittige Einzelfragen als vielmehr um eine systematische 
Darstellung der jeweiligen Grundbegriffe und Verfahrensabläufe. Dieser spe-
ziellen Ausrichtung des Lehrbuchs dienen neben der Beschreibung des gelten-
den Rechts und seiner Auslegung durch die Rechtsprechung und das Schrifttum 
kleine Musterfälle und Fallbeispiele im Text sowie am Schluss eines jeden Kapi-
tels eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen anhand von bestimmten 
Kontrollfragen und den dazu passenden Antworten.

Auch wenn es bei dem Lehrbuch um eine Einführung in das Umwandlungs-
recht mit pädagogischer Zielsetzung geht, handelt es sich dennoch um ein Werk, 
das alle Aspekte des Umwandlungsrechts einschließlich der europarechtlichen 
Vorgaben auf aktuellem Stand sachkundig erfasst und damit auch für den fort-
geschrittenen Umwandlungsrechtler von Nutzen ist.

Ich wünsche dem Werk einen guten Start und viele treue Freunde.

Frankfurt a. M.,  RA Prof. Dr. Reinhard Marsch-Barner
im Dezember 2014
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1 Zur betriebswirtschaftlichen Bedeutung der Unternehmensorganisation Limmer / Limmer 
Teil 1 Rn . 141 ff .

2 Semler / Stengel / Stengel Einl . A Rn . 4; Limmer / Limmer Teil 1 Rn . 257 ff .; Kölner Komm . 
UmwG / Dauner-Lieb Einl . A Rn . 10 ff .

Kapitel 1

Einführung und Grundlagen

§ 1 Einführung

Fall 1: Die Z‑AG ist ein großer Sporttextilhersteller mit Sitz in Hamburg. In den letzten 
Jahren ist die Nachfrage im Bereich der Outdoorbekleidung stark gestiegen. Die Z‑AG 
möchte sich daher mit der D‑AG mit Sitz in München, die sich auf die Herstellung von 
hochwertiger Outdoorbekleidung spezialisiert hat, zusammenschließen.

A. Gegenstand und Funktion des Umwandlungsrechts

I. Gegenstand des Umwandlungsrechts

1. Umwandlungsrecht als Recht der Unternehmensneuorganisation

Ein Unternehmen ist kein statisches Gebilde . Es ist den sich ändernden tatsäch-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt und unterliegt daher 
einem ständigen Anpassungsbedarf . In der Praxis reagieren Unternehmen bei 
ökonomischen oder rechtlichen Veränderungen häufig mit einer Neuorganisa-
tion ihrer Unternehmensstruktur .1 Die hiermit verfolgten Ziele und Gründe sind 
vielfältig und können nicht allgemeingültig dargestellt werden (vgl . auch Kap . 3 
Rn . 5 ff ., Kap . 5 Rn . 19, Kap . 6 Rn . 5 f .) . Sie umfassen beispielsweise:2

– Verbesserung der Marktposition und Verwirklichung von Synergievorteilen 
durch Zuerwerb von Unternehmen,

– Anpassung an neue Märkte und technologische Entwicklungen,
– Neuausrichtung der Unternehmensstrategie,
– Kapitalbeschaffung durch die Aufnahme von Gesellschaftern,
– Verringerung von Haftungsrisiken,
– Ermöglichung einer grenzüberschreitenden Tätigkeit,
– steuerrechtliche Optimierung,
– Bildung einer Konzernstruktur bzw . Vereinfachung der Konzernstruktur,
– Umbau des Produkt- und Lösungsportfolios,
– Bündelung von Geschäftsbereichen,

1
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4 Lutter / Bayer Einl . I Rn . 1 .

– Sanierungsmaßnahmen,
– Zerlegung von Unternehmen zur Vorbereitung der Veräußerung von Unter-

nehmensteilen,
– Schaffung kleinerer, am Markt selbstständig auftretender Einheiten,
– Vermeidung von Publizitäts- und Mitbestimmungspflichten,
– Privatisierung öffentlich-rechtlich organisierter Tätigkeiten,
– Auseinandersetzung von Familienstämmen,
– Regelung der Unternehmensnachfolge, usw .

Beispiel: Die A‑GmbH hat im Rahmen einer Unternehmensakquisition ein neues Un‑
ternehmen erworben. Zur Vereinheitlichung der Unternehmenskultur und zur Bildung 
eines einheitlichen marktstarken Unternehmens sollen die rechtlich selbstständigen Un‑
ternehmen zu einer großen Einheit verschmolzen werden. Diese Möglichkeit eröffnet das 
UmwG mit den Bestimmungen über die Verschmelzung (§ 2 bis § 122 UmwG).

Beispiel: Die X‑GmbH betreibt in ihrem Unternehmen eine Forschungsabteilung. Aus 
Gründen der Risikoabgrenzung soll diese in der Form einer 100 %igen Tochtergesellschaft 
verselbstständigt werden. Hier stellt das UmwG mit den Regelungen der Spaltung (§ 123 
bis § 173 UmwG) ein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung.

2. Umwandlungsrecht als Rechtsformänderungsrecht

Das deutsche Gesellschaftsrecht stellt verschiedene Rechtsformen zur Verfü-
gung . Grundsätzlich können sich Unternehmen nur solchen Rechtsformen be-
dienen, die der Gesetzgeber vorgegeben hat (numerus clausus der Gesellschafts-
formen) . In der Praxis haben sich allerdings durch die Gestaltungsfreiheit der 
inneren Organisation und die Kombination verschiedener Typen von Gesell-
schaftsformen Mischformen herausgebildet (so z . B . die GmbH & Co . KG) . Es 
gilt der Grundsatz der Wahlfreiheit unter den vom Gesetz angebotenen Orga-
nisationsformen (Freiheit der Typenwahl) .3 Die Entscheidungsfreiheit zwischen 
den verschiedenen Rechtsformen besteht dabei nicht nur bei der Gründung 
eines Unternehmens, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt .4 Die Gründe 
für einen Wechsel des gewählten „Rechtskleides“ können höchst unterschied-
lich sein (vgl . Kap . 5 Rn . 19) . Es kommen beispielsweise in Betracht:
– Bedürfnis, dem Unternehmen eine körperschaftliche Struktur zu geben,
– Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen,
– Beschaffung von Kapital über die Börse,
– Ermöglichung einer Mitarbeiterbeteiligung,
– steuerrechtliche Optimierung,
– Änderung der Corporate Governance Struktur,
– Vereinfachung der Organisationsstruktur und Einsparung von Verwaltungs-

kosten,

2
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– Vergrößerung der Gesellschafterzahl,
– Vermeidung von Publizitäts- und Mitbestimmungspflichten,
– Anpassung an die Entwicklung im allgemeinen Gesellschaftsrecht, usw .

Beispiel: Die A‑GmbH möchte ihr Unternehmen wesentlich vergrößern und benötigt 
hierfür Kapital. Sie möchte sich dieses durch Ausgabe von Aktien an der Börse beschaffen. 
Da sie in der Rechtsform der GmbH keine Aktien ausgeben kann, muss sie zunächst im 
Wege des sog. Formwechsels (§ 190 bis § 304 UmwG) in eine AG umgewandelt werden.

Hinweis: Das Umwandlungsrecht stellt eine Teildisziplin des Gesellschaftsrechts dar.5 
Gegenstand des Umwandlungsrechts ist die Änderung der Unternehmens‑ und Kon‑
zernstruktur sowie die Änderung der Rechtsform eines Unternehmens.

II. Funktion des Umwandlungsrechts

Eine Änderung der betriebswirtschaftlichen Unternehmensstruktur lässt sich oft-
mals nur durch eine rechtliche Umgestaltung erreichen . Das Umwandlungsrecht 
gibt den Unternehmen hierzu eine einfache, kostengünstige und schnelle Mög-
lichkeit (Vereinfachungsfunktion des Umwandlungsrechts) . Denn die Umset-
zung einer Umwandlung wird durch folgende zwei Kernelemente des Umwand-
lungsrechts erleichtert: die Gesamtrechtsnachfolge und das Identitätsprinzip .

1. Gesamtrechtsnachfolge

Die sog . Gesamtrechtsnachfolge oder Universalsukzession bewirkt, dass
– das Vermögen als Ganzes,
– kraft Gesetzes und
– ohne gesonderten Übertragungsakt
im maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der Umwandlung in das Register 
auf den Zielrechtsträger übergeht (vgl . Kap . 2 Rn . 67 ff .) .

Von der Gesamtrechtsnachfolge werden grundsätzlich alle Vermögensposi-
tionen, wie insbesondere alle Aktiva und Passiva, aber auch beispielsweise ana-
log § 857 BGB der Besitz erfasst .6 Einzelne Aktiva oder Passiva können von 
der Gesamtrechtsnachfolge nicht ausgenommen werden . Entsprechende Ver-
einbarungen sind nichtig . Im Falle der sog . „partiellen Gesamtrechtsnachfolge“ 
gehen Teile des Vermögens ohne Geltung des Spezialitätsgrundsatzes auf neue 
Rechtsträger über (§ 131 Abs . 1 Nr . 1 UmwG) (vgl . Rn . 44) .

Der bedeutende Vorteil der Gesamtrechtsnachfolge ist der Verzicht auf die 
Einhaltung der Vorschriften der Einzelübertragung . So sind bei einer Einzel-
übertragung die Vermögensgegenstände im Übertragungsvertrag nach dem sa-
chenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genau zu bezeichnen und einzeln nach 
den für sie geltenden Vorschriften zu übertragen bzw . Schulden zu übernehmen . 

3

4

5
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Bei unbeweglichen Sachen müssen somit die Vorschriften der §§ 873, 925 BGB 
beachtet werden, während bei einem Übergang im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge eine bloße Grundbuchberichtigung genügt . Einer Auflassung bedarf 
es in diesem Fall nicht . Für die Einzelübertragung von Geschäftsanteilen ist § 15 
GmbHG zu beachten und die Übernahme von Verbindlichkeiten bedarf im Falle 
der Einzelübertragung der Zustimmung eines jeden Gläubigers (§§ 414 ff . BGB) . 
Im Falle der Umwandlung ist diese Zustimmung nicht erforderlich . Schließlich 
ist bei der Einzelübertragung zu beachten, dass die Übernahme von Verträgen 
im Gegensatz zu einem Umwandlungsvorgang ebenfalls der Zustimmung des 
Vertragspartners bedarf .

Beispiel: Es bestehen Zweifel, ob der Vermieter einer Übertragung des Mietvertrags auf 
einen neuen Rechtsträger zustimmt. In diesem Fall kann der Weg über das Umwand‑
lungsrecht gewählt werden, denn hier muss der Vermieter der Vertragsübernahme nicht 
zustimmen.

2. Identitätsprinzip

Die Vereinfachungsfunktion des Umwandlungsrechts zeigt sich vor allem bei 
einem Wechsel innerhalb der Gesellschaftsformen, der durch den sog . Form-
wechsel herbeigeführt werden kann (vgl . Kap . 5 Rn . 1 ff .) . Die maßgebliche Be-
stimmung findet sich in § 202 Abs . 1 Nr . 1 UmwG . Dort heißt es: Der formwech-
selnde Rechtsträger besteht in der in dem Umwandlungsbeschluss bestimmten 
Rechtsform weiter . Der Formwechsel findet also unter Wahrung der Identität 
und Kontinuität des Rechtsträgers statt . Es kommt zu keiner Vermögensüber-
tragung (vgl . Kap . 5 Rn . 4 ff .) . Dies hat den Vorteil, dass der kostspielige und 
zeitaufwendige Umweg über eine Neugründung der angestrebten Gesellschafts-
form, die Übertragung des Vermögens im Wege der Einzelrechtsnachfolge und 
die anschließende Liquidation des alten Rechtsträgers vermieden wird .

Die Identität des Rechtsträgers hat ferner zur Folge, dass regelmäßig eine 
Anteilsidentität besteht .7 Die Anteilsinhaber des formwechselnden Rechtsträ-
gers sind grundsätzlich an dem Rechtsträger nach den für die neue Rechtsform 
geltenden Vorschriften beteiligt . Auch Rechte Dritter an den Anteilen oder Mit-
gliedschaften des formwechselnden Rechtsträgers bestehen an den an ihre Stelle 
tretenden Anteilen oder Mitgliedschaften des Rechtsträgers neuer Rechtsform 
weiter (§ 202 Abs . 1 Nr . 2 UmwG) (vgl . Kap . 5 Rn . 6) .

Das Identitätsprinzip gilt jedoch nicht im Hinblick auf die Organstellung 
von Geschäftsführern und Vorständen des formwechselnden Rechtsträgers . 
Diese endet automatisch mit dem Wirksamwerden des Formwechsels .8 Aller-
dings bleiben die Anstellungsverträge auch nach Eintragung des Formwechsels 
im Register bestehen . Sie müssen gegebenenfalls nach den allgemeinen Regeln 
beendet werden (zur Kontinuität des Aufsichtsrats, vgl . Kap . 5 Rn . 75 ff .) .

7
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Hinweis: Dem Umwandlungsrecht kommt in erster Linie eine Vereinfachungsfunktion 
zu.9 Unternehmen sollen sich ohne bürokratische Hemmnisse flexibel und kostenspa‑
rend umstrukturieren können. Dies wird durch die Technik der Gesamtrechtsnachfolge 
und durch das Identitätsprinzip erreicht.

B. Geschichtliche Entwicklung und europarechtliche Vorgaben

I. Geschichtliche Entwicklung

Das heute geltende Umwandlungsgesetz (UmwG) ist seit 1 .1 .1995 in Kraft . 
Es wurde durch das Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsgesetzes (Umw-
BerG)10 kodifiziert, das die in verschiedenen Gesetzen geregelten Umwandlungs-
möglichkeiten in einem Gesetz zusammenführte und die Materie grundlegend 
neu gestaltete . Bereits im Jahr 1980 wurde anlässlich der GmbH-Novelle die 
Notwendigkeit einer solchen Reform einstimmig angeregt .11

Die umwandlungsrechtlichen Regelungen reichen jedoch sehr viel weiter zu-
rück .12 So regelte bereits das ADHGB von 1861 die Verschmelzung von Aktien-
gesellschaften . Durch eine Novelle des ADHGB von 1884 wurde der Form-
wechsel einer KGaA in eine AG eröffnet . Das GmbHG von 1892 gestattete 
sodann die Umwandlung einer AG in eine GmbH durch Gesamtrechtsnachfolge 
des Vermögens der AG auf die GmbH . Durch das Gesetz über die Umwandlung 
von Kapitalgesellschaften von 193413 wurde schließlich die Möglichkeit eröff-
net, eine Kapitalgesellschaft „auf“ eine Personengesellschaft umzuwandeln oder 
sie durch Vermögensübertragung auf ihren Alleingesellschafter umzuwandeln . 
Das AktG von 1937 kodifizierte neben der Verschmelzung von Kapitalgesell-
schaften umfänglich die formwechselnde Umwandlung von Kapitalgesellschaf-
ten in andere Kapitalgesellschaften . Weitere Umwandlungsarten wurden durch 
das Gesetz über die Umwandlung von Kapitalgesellschaften und bergrechtlichen 
Gewerkschaften von 195614 geschaffen . Es regelte die übertragende Umwand-
lung von Kapitalgesellschaften und bergrechtlichen Gewerkschaften auf eine 
Personengesellschaft oder auf einen Gesellschafter . Erst durch das Umwand-
lungsgesetz von 196915 wurde der umgekehrte Fall, also die Übertragung von 
der Personengesellschaft oder vom Einzelkaufmann auf eine Kapitalgesellschaft 
normiert . Die GmbH-Novelle von 198016 führte die Ein-Mann-Gründung einer 
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17 BGBl . I 1982 1425 .
18 ABl . 2017 L 169, 46 .
19 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens vom 17 .6 .1990, 

GBl . DDR 1990 I 300 .
20 BGBl . I 1991 1418 .
21 BGBl . I 1991 854 .
22 Limmer / Limmer Teil 1 Rn . 3 .
23 Zur Entstehungsgeschichte des Gesetzes zur Bereinigung des Umwandlungsgesetzes vgl . 

Sagasser / Bula / Brünger / Sagasser § 1 Rn . 2 f .; K. Schmidt GesR § 12 II . 4; Limmer UmwR S . 8 ff .; 
Semler / Stengel / Stengel Einl . A Rn . 29 ff .

GmbH und die Umwandlung des Unternehmens eines Einzelkaufmanns durch 
Übertragung des Vermögens auf eine GmbH ein . Mit dem Verschmelzungs-
richtliniengesetz von 198217 wurde schließlich die Dritte gesellschaftsrecht-
liche Richtlinie 78 / 855 / EWG (Fusionsrichtlinie), deren Regelungen sich heute 
in Art . 87 bis Art . 117 der Richtlinie (EU) 2017 / 1132 über bestimmte Aspekte 
des Gesellschaftsrechts (EU-GesR-RL; auch sog . Gesellschaftsrechtsrichtlinie)18 
befinden (vgl . Rn . 16, 18) in das deutsche Recht umgesetzt .

Mit der deutschen Wiedervereinigung mussten die Unternehmensformen der 
DDR in die Rechtsformen der Bundesrepublik Deutschland überführt werden . 
Durch das Treuhandgesetz19 wurde die Umwandlung der volkseigenen Wirt-
schaftseinheiten in Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung festgelegt (§§ 11 ff . TreuhandG) . Für landwirtschaftliche Produktionsge-
nossenschaften (LPG) eröffnete das Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LAnpG)20 
die Möglichkeit des Formwechsels, der Fusion und der Teilung . Durch das Ge-
setz über die Spaltung der von der Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen 
(SpTrUG)21 konnten die durch das TreuhandG entstandenen Kapitalgesellschaf-
ten auf- oder abgespalten werden (vgl . Kap . 3 Rn . 46 f .) .

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die umwandlungsrechtlichen Vorschriften un-
übersichtlich in zahlreichen Gesetzen verteilt, die Bestimmungen in vielen Punk-
ten uneinheitlich und die Gesetzestechnik variierte .22 Die Rechtsanwendung 
war dadurch erheblich erschwert . Mit dem am 1 .1 .1995 in Kraft getretenen 
UmwBerG23 hat der Gesetzgeber das Umwandlungsrecht daher grundlegend 
reformiert . Die auf verschiedene Gesetze verteilten Umwandlungsmöglichkeiten 
wurden zu einer geschlossenen Normierung zusammengeführt und bestehende 
Lücken geschlossen . Daneben führte das Gesetz allgemein die Möglichkeit der 
Spaltung von Rechtsträgern ein, welche bislang nur für den Sonderbereich der 
Umstrukturierung in den neuen Ländern zur Verfügung stand (vgl . Rn . 12) .

Das UmwBerG verfolgte drei Ziele:
– die Zusammenfassung und Systematisierung der schon bestehenden Um-

wandlungsmöglichkeiten (Rechtsbereinigung),
– die Schließung gesetzlicher Lücken und die Erweiterung der Möglichkeiten 

zur Umstrukturierung und
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Rn . 15a

– Niederlassungsfreiheit  Kap . 1 Rn . 23, 
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– Verschmelzungsprüfung  Kap . 6 

Rn . 74 ff .
– Zulässigkeit  Kap . 6 Rn . 63, 65 f ., 
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Kap . 1 Rn . 47; Kap . 6 Rn . 24, 55, 86, 
94

Regelungsbereich des Umwandlungs-
steuer gesetzes siehe Umwandlungs-
steuergesetz

Restrukturierungsgesetz  Kap . 3 Rn . 48

Sachgründungsbericht  Kap . 3 Rn . 106, 
196 f .; Kap . 5 Rn . 69
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Kap . 3 Rn . 49

Schadensersatzansprüche  Kap . 1 
Rn . 111; Kap . 2 Rn . 44, 89 ff ., 121 ff ., 
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86, 94; Kap . 7 Rn . 31, 62 ff ., 164 ff .

Schadensersatzpflicht siehe Schadenser-
satzansprüche

– der Verwaltungsträger des übertragen-
den Rechtsträgers  Kap . 2 Rn . 89 ff .; 
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Mehrstaatlichkeit  Kap . 6 Rn . 128, 130, 
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Kap . 3 Rn . 126, 129 ff ., 148 f ., 183 ff .
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Rn . 28, 111
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Rn . 125 ff .
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Rn . 115 ff .
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steuerliche Schlussbilanz  Kap . 8 Rn . 44, 
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Kap . 8 Rn . 79 ff .
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47; Kap . 4 Rn . 43; Kap . 6 Rn . 69; 
Kap . 7 Rn . 120, 126
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Kap . 3 Rn . 60, 198

Unwirksamkeitsklage
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Kap . 2 Rn . 67, 79, 94 f ., 181, 186 f .; 
Kap . 3 Rn . 7 f ., 90, 122, 130 ff ., 
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Vereidigter Buchprüfer  Kap . 2 Rn . 40
Vereinigungstheorie  Kap . 6 Rn . 43 ff ., 50, 

56, 61, 95, 98, 108, 111, 117, 122
Verjährung  Kap . 2 Rn . 44, 76, 95; Kap . 5 

Rn . 39, 83; Kap . 7 Rn . 167, 180
Vermögensaufteilung
– bei Spaltung  Kap . 3 Rn . 30
Vermögensübergang  Kap . 1 Rn . 60; 

Kap . 2 Rn . 68 ff .; Kap . 3 Rn . 123; 
Kap . 8 Rn . 9, 51, 67 ff ., 80

Vermögensübertragung
– Arten  Kap . 1 Rn . 49 f ., 59 ff .; Kap . 3 
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Rn . 48, 100

– Begriffsbestimmung  Kap . 4 Rn . 1
– Bekanntmachung  Kap . 4 Rn . 89 f .
– beteiligte Rechtsträger  Kap . 1 Rn . 80 ff .; 

Kap . 4 Rn . 6 ff ., 30 ff ., 61 ff ., 106 ff .
– Gegenleistung  Kap . 4 Rn . 34 ff .
– Teilübertragung  Kap . 4 Rn . 17 ff ., 

95 ff ., 118 f ., 124 f .
– Treuhänder  Kap . 4 Rn . 48, 50, 123
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Kap . 4 Rn . 106 ff .
– Vollübertragung  Kap . 4 Rn . 11 ff ., 

69 ff ., 116 f ., 121 ff .
Verschmelzung
– Alleingesellschafter  Kap . 2 Rn . 7, 210, 

217 ff .
– Anfechtungsklage  Kap . 2 Rn . 56, 105, 

113
– Anmeldung  Kap . 2 Rn . 55 ff ., 190, 

197, 199, 203
– Arten  Kap . 1 Rn . 52 ff .; Kap . 2 Rn . 1 ff .

Umwandlung
– außerhalb des UmwG  Kap . 1 

Rn . 86 ff .
– Begriff  Kap . 1 Rn . 38 ff .
– grenzüberschreitende  siehe dort
– nach allgemeinem Zivil- und Gesell-

schaftsrecht  Kap . 1 Rn . 87 f .
– Wirkung  Kap . 1 Rn . 112 ff .
– wirtschaftliche  Kap . 1 Rn . 95 ff .
– Zeitpunkt der Wirksamkeit  Kap . 1 

Rn . 112
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– im Regelungsbereich des UmwG  

Kap . 1 Rn . 49 ff .
– numerus clausus  siehe dort
Umwandlungsbeschluss
– Klage gegen Wirksamkeit  Kap . 7 

Rn . 7 ff .
Umwandlungsgesetz (UmwG)
– Aufbau  Kap . 1 Rn . 24 ff .
– Ausstrahlungswirkung  Kap . 1 Rn . 97
– geschichtliche Entwicklung  Kap . 1 

Rn . 10 ff .
– europarechtliche Vorgaben  Kap . 1 

Rn . 16 ff .
– räumlicher Anwendungsbereich  

Kap . 1 Rn . 47
– Systematik  Kap . 1 Rn . 32 ff .
– zeitlicher Anwendungsbereich  Kap . 1 

Rn . 48
Umwandlungsrecht
– Gegenstand  Kap . 1 Rn . 1 ff .
– Funktion  Kap . 1 Rn . 3 ff .
Umwandlungssteuererlasse  Kap . 8 

Rn . 16 ff .
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG)
– Anwendungsbereich  Kap . 8 Rn . 15
– Aufbau  Kap . 8 Rn . 9 ff .
– Buchwertfortführung  Kap . 8 Rn . 6 ff .
– Grundsätze  Kap . 8 Rn . 12 ff .
– Regelungsprinzipien  Kap . 8 Rn . 5 ff .
– Regelungsweite  Kap . 8 Rn . 22
– Verhältnis zum Umwandlungsgesetz  

Kap . 8 Rn . 15
Umwandlungsverfahren
– Ablauf  Kap . 1 Rn . 98 ff .
– Beschlussphase  Kap . 1 Rn . 107 f .
– Vollzugsphase  Kap . 1 Rn . 109 ff .
– Vorbereitungsphase  Kap . 1 Rn . 101 ff .
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– Negativerklärung  Kap . 2 Rn . 56 f .
– Widerspruch  Kap . 2 Rn . 99 f .
– Zustimmung  Kap . 2 Rn . 18, 24 ff .
Verschmelzungsplan  Kap . 6 Rn . 67 ff .
Verschmelzungsprüfer
– Bestellung  Kap . 2 Rn . 38 ff .
– Rechte  Kap . 2 Rn . 42
– Status  Kap . 2 Rn . 41
– Verantwortlichkeit  Kap . 2 Rn . 43 f .
Verschmelzungsprüfung  Kap . 2 Rn . 36 ff .; 

Kap . 6 Rn . 74
Verschmelzungsstichtag  Kap . 2 Rn . 19, 60
Verschmelzungsverfahren  Kap . 2 

Rn . 14 ff ., 84; Kap . 6 Rn . 66 ff .
Verschmelzungsvertrag
– Ansprüche  Kap . 2 Rn . 31 f .
– Bindungswirkung  Kap . 2 Rn . 24 ff .
– Grundlagen  Kap . 2 Rn . 16 ff .
– Inhalt  Kap . 2 Rn . 19 ff ., 188
– Registergericht  Kap . 2 Rn . 202
– Spruchverfahren  siehe dort
– Zuleitung an den Betriebsrat  Kap . 2 

Rn . 58, 142 f .
Versicherungsunternehmen  Kap . 1 

Rn . 59, 80, 82; Kap . 3 Rn . 45, 52; 
Kap . 4 Rn . 1, 7 ff ., 53, 106 ff .

Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit  Kap . 1 Rn . 72, 80; Kap . 2 Rn . 6, 
85; Kap . 3 Rn . 45, 177; Kap . 4 Rn . 7, 
106 f ., 120 ff .; Kap . 5 Rn . 6, 9, 11

Verwaltungssitz  Kap . 6 Rn . 20, 22, 26, 
33, 39, 55, 63, 110

Verweisungstechnik  Kap . 1 Rn . 28; 
Kap . 4 Rn . 4

Vinkulierung  Kap . 2 Rn . 69, 110; Kap . 3 
Rn . 90; Kap . 5 Rn . 29, 54

Viertes Gesetz zur Änderung des Um-
wandlungsgesetzes  Kap . 1 Rn . 15; 
Kap . 6 Rn . 42b, 65a, 66, 86

Vollübertragung  Kap . 1 Rn . 50, 59; 
Kap . 4 Rn . 11 ff .

Vollzugsinteresse  Kap . 7 Rn . 59 ff .

Wertansatz  Kap . 2 Rn . 47; Kap . 8 Rn . 6, 
24 ff ., 47, 66

Widerspruch
– des Arbeitnehmers  Kap . 2 Rn . 139 ff .; 

Kap . 3 Rn . 166 ff .
– zur Niederschrift  siehe Barabfindung

– Bekanntmachung der Eintragung  
Kap . 2 Rn . 65, 96, 101, 106, 117

– durch Aufnahme  Kap . 2 Rn . 2, 11, 
37, 97, 199, 203

– eines aufgelösten Rechtsträgers  Kap . 2 
Rn . 8, 179

– Eintritt in Bußgeldverfahren  Kap . 2 
Rn . 76 ff .

– Eintritt in Schuldverhältnisse  Kap . 2 
Rn . 73 ff .

– Eintritt in Zivilverfahren  Kap . 2 Rn . 75
– Freigabeverfahren  Kap . 2 Rn . 57; 

Kap . 7 Rn . 47 ff .
– Gesamtrechtsnachfolge  Kap . 2 Rn . 3, 

67 ff ., 127, 132
– grenzüberschreitende  Kap . 1 Rn . 140; 

Kap . 2 Rn . 1; Kap . 6 Rn . 61 ff .
– Gründungsvorschriften  Kap . 2 Rn . 12, 

63, 155
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Kap . 2 Rn . 82
– mit Kapitalerhöhung  Kap . 2 Rn . 19, 

30, 60, 153 ff ., 163 ff .
– Negativerklärung  Kap . 2 Rn . 56 f .
– Neugründung  Kap . 2 Rn . 2, 12, 23, 

62 f ., 155
– ohne Kapitalerhöhung  Kap . 2 

Rn . 156 ff .
– Registeranmeldung  siehe Anmeldung
– Registersperre  Kap . 2 Rn . 56 f .
– Verfahren  Kap . 2 Rn . 14 ff .
– Verschmelzungsfähigkeit  Kap . 1 

Rn . 69 ff .
– Vollzug  Kap . 2 Rn . 55 ff .
– Wirkung  Kap . 2 Rn . 66 ff ., 219
Verschmelzungsbericht
– Inhalt  Kap . 2 Rn . 15, 33 ff .; Kap . 6 

Rn . 73
– Entbehrlichkeit  Kap . 2 Rn . 35, 183, 

210
Verschmelzungsbescheinigung  Kap . 6 

Rn . 76 f ., 78, 132
Verschmelzungsbeschluss
– Beschlussmehrheit  Kap . 2 Rn . 53 f ., 

184 f ., 189 f .
– Entbehrlichkeit  Kap . 2 Rn . 195 ff ., 

204, 206
– Förmlichkeiten  Kap . 2 Rn . 52
– Inhalt  Kap . 2 Rn . 50 f .; Kap . 6 Rn . 75
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wandlungsgesetzes  Kap . 1 Rn . 15, 21

Zwischenwert  Kap . 8 Rn . 24 f ., 44, 47, 
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Zuzahlungen, siehe bare Zuzahlung
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